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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Obernburg a. Main

Mitteilungsblatt Almosenturm
Stadtverwaltung Obernburg

Telefon: 0 60 22 / 61 91 0 • Telefax: 61 91 59 • E-Mail: mail@obernburg.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr • Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

- Amtliche Mitteilungen -

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
In seiner Sitzung am 26. Oktober hat der Stadtrat beschlossen, die Gebühr für einen 
Kubikmeter Trinkwasser von 2,28 Euro auf 4,13 Euro (netto) zu erhöhen und den Ab-
wasserpreis von 2,26 Euro auf 1,84 Euro zu senken. Die Grundgebühr für den norma-
len (Haus-) Wasserzähler wird von bisher 6,00 Euro auf 24,00 Euro netto angehoben.  
Diese Änderungen werden zum 01.01.2018 in Kraft treten und gelten für den Zeitraum 
von 2018 bis 2021. Auf die Wasser- und Kanalgebühren sind am 01.03., 15.05., 15.08. 
und am 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen zu leisten. Die Abrechnung erfolgt zum 
31.12. eines Jahres. 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Gründe dafür erläutern, die insbeson-
dere beim Wasserpreis zu der sehr deutlichen Veränderung nach oben geführt haben.
Bei der Berechnung der Gebühren für Wasser und Abwasser ist das so genannte 
Kostendeckungsprinzip zu beachten. Das Kostendeckungsprinzip ist gesetzlich vor-
geschrieben in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Kommunalen Abgaben 
(KAG). Es besagt, dass das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen ansatzfähigen Kosten des abgelaufenen Kalkulationszeitraums (2015 
bis 2017) sowie die geplanten bzw. absehbaren Kosten des künftigen Kalkulations-
zeitraums (2018 bis 2021) decken soll.
Nach diesen gesetzlichen Vorgaben hat das Fachbüro „Kommunale Transparenz“ aus 
Würzburg die Kalkulation für den neuen 4-jährigen Kalkulationszeitraum (2018 bis 
2021) für uns durchgeführt. 
Dabei war insbesondere zu berücksichtigen, dass im aktuellen Kalkulationszeitraum 
von 2015 bis 2017 ein Defizit in Höhe von 1,4 Millionen Euro anfällt. Diese fehlenden 
1,4 Millionen Euro sind als Ausgangswert in den nächsten Kalkulationszeitraum einzu-
stellen. Sie sind im Wesentlichen auf drei Faktoren zurückzuführen:
1. Seit 2015 ist das neue Wasserwerk in der Abschreibung aktiviert. Das neue Was-
serwerk war eine dringende und notwendige Investition in die Zukunft unserer Trink-
wasserversorgung. Die Abschreibung hierfür ist als Aufwand in die Kalkulation einzu-
stellen.
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2. Seit 2014 sind wir systematisch das Thema „Rückbau“ von überdimensionierten 
Versorgungsleitungen und von so genannten „Totleitungen“ angegangen. Diese Auf-
gabe ist mit einer derzeitigen Erledigungsquote von 95 Prozent im Wesentlichen ab-
geschlossen. Der Aufwand hierfür ist ebenfalls in die Kalkulation einzustellen.
3. Aufgrund unseres veralteten Leitungsnetzes haben wir eine Vielzahl von Wasser-
rohrbrüchen zu beklagen. Diese führen zu extrem hohen Wasserverlusten und müs-
sen verständlicherweise sofort repariert werden. Im laufenden Jahr 2017 sind wir 
aktuell bei 143 Rohrbrüchen angelangt, wobei das Jahr noch nicht zu Ende ist. Die 
Kosten dafür fließen als Unterhaltsmaßnahmen 1 zu 1 in die Gebührenkalkulation ein.
Damit wir von diesen zahlreichen laufenden Reparaturen wegkommen, ist unser vor-
rangiges Ziel für die Zukunft, unser veraltetes Leitungsnetz systematisch und konse-
quent zu sanieren. Das Beispiel „Straßen“ zeigt, dass wir bereits begonnen haben, 
unsere aktuellen Herausforderungen systematisch anzugehen. Mit dem Programm 
„ROSY“ haben wir im Jahr 2016 den Zustand unserer 55 km Straßen, Wasserlei-
tungen und Kanäle erfasst. Seit diesem Jahr stellen wir jedes Jahr 120.000 Euro für 
den Erhalt und für den Unterhalt unserer Straßen in den städtischen Haushalt, damit 
wir in Zukunft einen geringeren Sanierungsaufwand haben.
Auch für das „Mega-Thema“ der Sanierung des Trinkwassernetzes leistet uns das Zu-
standserfassungsprogramm „ROSY“ wertvolle Dienste. Mit „ROSY“ wurde eine Liste 
der sanierungsbedürftigen Straßen inklusive der Gewerke Wasser und Kanal erstellt, 
die wir in den kommenden Jahren abzuarbeiten haben. 
Die jetzt anstehende Erhöhung der Trinkwassergebühren führt uns sehr deutlich vor 
Augen, dass insbesondere im Bereich Trinkwasser dringender Handlungsbedarf be-
steht. Diese „Herkules-Aufgabe“ müssen wir konsequent angehen. Dazu bitte ich Sie 
schon jetzt um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung. Über anstehende und vom 
Stadtrat zu beschließende Sanierungsprojekte werden wir die betroffenen Anlieger 
rechtzeitig und ausführlich informieren.
Ihr Bürgermeister
Dietmar Fieger

Das Wasserwerk informiert
Die Firma Hammann wird vom 13.11.2017 bis voraussichtlich 22.11.2017 in Eisen-
bach und Obernburg die jährliche Hydranten-Spülung vornehmen. Ziel dieses Vor-
habens ist es, das stagnierende Wasser in den Trinkwasserleitungen auszutauschen 
und grobe Verschmutzung heraus zu lösen. Dies hat zur Folge, dass die Haushalte für 
kurze Zeit (schätzungsweise 30 min) kein Wasser beziehen können. Es ist uns leider 
nicht möglich Ihnen im Vorfeld mitzuteilen, wann genau Ihr Haushalt von den Arbeiten 
betroffen sein wird. Weiterhin wird die Kolonne als Wanderbaustelle unterwegs sein, 
so dass es zu einer Verengung im Bereich der Fahrbahn kommen kann. Wir entschul-
digen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Karlstadt - Allgemeinverfügung nach 

§ 6 Abs. 10 Düngeverordnung
Vollzug der Verordnung über
die Anwendung von Düngemitteln,
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln
nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen
(Düngeverordnung – DüV)
vom 26. Mai 2017
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt, Fachzentrum Agrarö-
kologie, erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 10 Dünge-
verordnung folgende
Anordnung
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichen Gehalten an 
Stickstoff, ausgenommen Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, 
wird abweichend von § 6 Abs. 8 Satz 1 Düngeverordnung 
auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau 
(Aussaat spätestens 15. Mai 2017) 
im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hinsichtlich der Verwertung 
von Nährstoffen aus flüssigen Wirtschaftsdüngern festgelegt auf die Zeit vom 
15. November 2017 bis einschließlich 14. Februar 2018
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung unberührt. Dies gilt ins-
besondere für das Verbot, Düngemittel auf überschwemmten, wassergesättigten, ge-
frorenen oder mit Schnee bedeckten Boden auszubringen. 
Karlstadt, den 19.10.2017
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Karlstadt
- Fachzentrum Agrarökologie -

Geyer, LORin

Geburten
10.10.2017 Mirza Cayir, Wiesentalstr. 5
 Eltern: Derya und Mustafa Cayir
18.10.2017 Vanessa Rebeka Gargaluc, Im Weidig 3
 Eltern: Andreea und Cosmin Gargaluc
28.10.2017 Noah Daniel Marquart, Gartenstr. 67
 Eltern: Corinna und Florian Marquart
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Sterbefälle
21.10.2017 Michael Helmut Heeg, Mömlingtalring 152
22.10.2017 Theresia Zimmerer, Lindenstraße 30 A
22.10.2017 Maria Elsa Hirsch, Lindenstraße 30 A
23.10.2017 Hugo Franziskus Zahn, Kirchstraße 14
23.10.2017 Reinhilde Elbert, Blumenstraße 3
25.10.2017 Herbert Karl Waldrab, Nibelungenstraße 30
25.10.2017 Otto Heinz Heller, Mittlerer Höhenweg 3
Bitte beachten! Wer eine Veröffentlichung seines Geburtstages oder seines Jubilä-
ums wünscht, meldet sich bitte mindestens 4 Wochen vor dem Ereignis im Rathaus – 
Einwohnermeldeamt. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine persönliche und 
schriftliche Einverständniserklärung mit Unterschrift notwendig. Bei einer gewünsch-
ten Veröffentlichung werden wir Ihre Daten auch an die Heimatzeitung weiterleiten. 
Veröffentlicht werden, wenn gewünscht, folgende Jubiläen: 70., 75., 80. und danach 
jeder Geburtstag; Silberne-, Goldene- und Diamantene Hochzeit.
Gratulation zum Geburtstag und zum Ehejubiläum
Die Stadt Obernburg gratuliert ihren Bürgerinnen und Bürgern zum 75., 80., 85., 90., 
95. und dann zu jedem Geburtstag sowie zum 50., 60., 65. und 70. Ehejubiläum.
Wer eine Gratulation NICHT wünscht, wird gebeten, das Rathaus (Büro des Bürger-
meisters, Tel. 619140 oder E-Mail: birgit.lapresa@obernburg.de) zu informieren. 
Vielen Dank.

Das Fundamt meldet:
1 Handy Marke „swiss+air“, gefunden am 01.11.17 in der Schlesierstraße
1 Hornbrille, gefunden am 15.10.17 Nähe Naturfreundehaus
1 Ehering, gefunden am 22.10.17 (Gravur: „8.9.1976“)
Falls Sie in letzter Zeit etwas verloren haben, fragen Sie im Fundamt unter Tel. 61 91 -28 
nach oder kommen Sie während der Öffnungszeiten im Rathaus vorbei. Wenn Sie ein 
Fahrrad vermissen, können Sie im Bauhof bei Frau Giegerich Tel. 1218  nachfragen.
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- Nichtamtliche Mitteilungen -

Kinderpflegerin Karola Lange verabschiedet

v.l.n.r.: Personalratsvorsitzender Michael Grundmann, 
Kinderpflegerin Karola Lange, Kita-Leiterin Katja Roth

Nach fast 28-jähriger Tätigkeit ver-
brachte die Kinderpflegerin Karola 
Lange am 23.10.2017 ihren letzten Ar-
beitstag in der Kindertagesstätte Aben-
teuerhaus in Eisen-bach.
Kita-Leiterin Katja Roth, Personalrats-
vorsitzender Michael Grundmann und 
Roland Reis vom Sachgebiet Personal 
dankten Frau Lange im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde für den langjäh-
rigen, immer zuverlässigen Einsatz für 
unsere Kinder und überreichten eine 
Dankurkunde und einen Blumenstrauß.
Frau Lange war bereits von 1972 bis 
1977 im Eisenbacher Kindergarten 
tätig. Am 01.09.1995 kehrte sie als 
Kinderpflegerin in den Kindergarten Ei-
senbach zurück. Im Jahre 2010 wurde 
im Kindergarten in der Wiesentalstraße 
die Einrichtung einer Krippengruppe 
vorbereitet. Frau Lange wechselte des-
halb von 01.09.2010 bis 31.01.2011 in 
die Kita Sonnenhügel, um dort Krip-
penerfahrungen zu sammen. Diese 
konnte sie dann ab Februar 2011 an 

die Kolleginnen in Eisenbach weitergeben, als die neue Krippengruppe startete.
Frau Lange hatte im Rahmen einer Altersteilzeitbeschäftigung Wertguthaben ange-
sammelt, das sie nun bis zum Rentenbezug abbauen kann.
Kindergartenkinder, Arbeitskolleginnen und Eltern hatten sich mächtig ins Zeug ge-
legt, den letzten Arbeitstag unvergessen zu machen. So war ein roter Teppich vom 
Eingang bis in den Gruppenraum ausgelegt. Leckere Häppchen standen bereit und 
die Kinder hatten natürlich einige Überraschungen vorbereitet, wobei ein Blumen-
kranz als Haarreif nicht fehlen durfte.
Kein Wunder, dass da der Abschied sichtlich schwer fiel.
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StadtMarketing:  
Facebook-Kurs für Gewerbetreibende und Vereine

Nach dem großen Interesse: 
Gemeinsam mit dem StadtMarketing Obernburg e.V. 
möchten wir Sie herzlich zur Fortführung des Face-
book-Kurs einladen:

Für Gewerbetreibende und Vereine: 
13. November 2017, 18:30 Uhr, 

Ottostraße 1, Obernburg
In diesem Kurs werde ich Ihnen aufbauend auf dem Grundkurs im vergangenen Mo-
nat eine Vielzahl von tollen Features zeigen, mit denen Sie in Facebook für Ihre Ziel-
gruppe noch mehr Service und Vorteile anbieten können.
Dieser Facebook-Kurs ist für Anfänger bis hin zum Fortgeschrittenen mit Erfahrung 
geeignet.
Konkrete Inhalte werden Themen wie der kostenfreie Facebook Shop, Angebote aber 
auch die Analyse und Statistikfunktionen von Facebook. Alle Punkte gehen wir live am 
Bildschirm durch und schaffen auch so direkt vergleichende Momente mit vergleich-
baren Unternehmen in der Region. 
Eintritt:
Für StadtMarketing-Mitglieder: frei
Sonstige: 5 € (wird gespendet)
Anmeldung erwünscht bei: info@michaelschreck.de
Michael Schreck Matthias Kraus
Social Media Manager StadtMarketing Obernburg e.V.

Neues Spielgerät auf dem Spielplatz  
in der Mainanlage

Ein neues Spielgerät steht seit wenigen 
Wochen auf dem Spielplatz in der Mainan-
lage. Die Spielgerätekombination aus vier 
Türmen, Brücken, Seilen, Strickleitern und 
Rutschen besteht aus einem speziellen 
Kunststoff. Das bisherige 15 Jahre alte 
Spielgerät war marode und nicht mehr zu 
reparieren. Zusätzlich wurde auch eine 
neue Doppelschaukel aufgestellt und der 
Fallschutz erneuert. Die Kosten für die Ge-
samtmaßnahme betragen 30000 Euro.
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Fotos: IT & Foto Ingo Janek
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Die Menschen, denen wir eine Stütze sind,

die geben uns den Halt im Leben.

            Marie von Ebner-Eschenbach

Die Gruppe Gedächtnistraining trifft sich am Dienstag, 14. Nov., 
14.30 Uhr im Pfarrheim (Raum 3 - Untergeschoss)

Wie bereits angekündigt, veranstalten die Kreativgruppe und der 
Kath. Frauenbund am Sonntag, 19. Nov. von 13 bis 17 Uhr einen
„Vorweihnachtlichen Basar“. Im Angebot stehen nicht nur handge-
strickte Socken für Damen, Herren und Kinder, sondern viele andere 
Stricksachen (z.B. Loops, Tücher, Stulpen) und Basteleien aus Holz 

zum Kauf. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Der Erlös dient der Schuldentilgung des Pfarrheimes. 

Chronik 1200 Jahre Mömlingen
Anlässlich des Jubiläums „1200 Jahre Mömlingen“ hat der Mömlinger Heimat- und 
Geschichtsverein eine denselben Titel tragende Chronik herausgegeben. Das größ-
tenteils vom früheren Kreisheimatpfleger Wolfgang Hartmann verfasste Werk behan-
delt mehrere auch für Obernburg und Eisenbach bedeutende Themen, unter ande-
rem die Geschichte des Neustädter Hofes, seiner zwei mittelalterlichen Burgen und 
seiner ehemaligen Mutterkirche. Der Obernburger Archäologe Dr. Alexander Reis ist 
mit einem Aufsatz über die römerzeitliche Besiedlung der Altmauerhöhe vertreten.
Das repräsentativ gestaltete Werk umfasst 464 Seiten mit 566 meist farbigen Abbil-
dungen und ist bis Weihnachten zum Sonderpreis von 35 € bei folgenden Mömlinger 
Verkaufsstellen erhältlich: Raiffeisenbank, Sparkasse, Bäckerei Fuchs (Müller) und 
dem HGV-Kassier Werner Schmitt (Tel. 38455 – auf Wunsch auch Zusendung).

Bitte beachten!
Notruf- und Servicenummern am Ende des Almosenturms.
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Keinen Almosenturm erhalten?
Sie haben keinen Almosenturm erhalten? Dann wenden Sie sich bitte an das 
Main-Echo unter der Tel. 621070. Die zuständigen Mitarbeiter beliefern Sie so 
schnell wie möglich. Bitte beachten Sie, dass die Zustellung des Almosenturms  
im Laufe des Freitags erfolgt! 
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Das nächste Amtsblatt Nr. 24 erscheint am 24.11.2017.

ANNAHMESCHLUSS Almosenturm
Donnerstag, 16.11.2017, 18 Uhr. 

Vereinsnachrichten und Mitteilungen almo@obernburg.de  
oder im Rathaus Bürgerbüro bei Frau Schumacher, Tel. 619128

Anzeigen: mail@hansenwerbung.de, www.hansenwerbung.de, Tel. 09371/4407




